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Gremium Datum 

Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen) 21.05.2012 

 

Errichtung eines Zebrastreifens auf der Kölnstraße in Köln-Sürth 
hier: Nachfrage aus der SItzung der Bezirksvertretung Rodenkirchen vom 30.01.2012, TOP 
10.2.11 

"Herr Wolters gibt zu Protokoll, dass er mit der Antwort der Verwaltung nicht zufrieden ist. Aufgrund 
eines Antrags zur Errichtung eines Zebrastreifens hatte die Verwaltung zunächst am 26.09.2011 ei-
nen Fußgängerüberweg zugesagt und jetzt soll nur noch eine Querungshilfe gebaut werden! Das 
kann wegen der dort vorhandenen Kita so nicht hingenommen werden." 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
In der Mitteilung ist leider ein Fehler unterlaufen. Im Rahmen des Endausbaus der Kölnstraße werden 
dort bauliche Querungshilfen errichtet, die jedoch durch die Markierung von Fußgängerüberwegen 
gemäß Verkehrszeichen 293 Straßenverkehrs-Ordnung ergänzt werden. 
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